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Stadt Birkenfeld schließt
Tierkörperbeseitigungsanlage: Was nun?
Der Kreistag Birkenfeld stimmt der Schaffung einer neuen

Tierkörperbeseitigungsstelle zu, um Tierabfälle fachgerecht
zu entsorgen.

Rivenich, Deutschland - Der Kreistag Birkenfeld hat in seiner
jüngsten Sitzung einer bedeutenden Kooperation zugestimmt,
die weitreichende Konsequenzen für die Entsorgung von
Tierkörpern und Schlachtabfällen in Rheinland-Pfalz haben wird.
Die Tierkörperbeseitigungsanlage (TBA) Rivenich, die bislang als
zentrale Anlaufstelle für die Entsorgung von toten Tieren und
Schlachtabfällen fungierte, wird zur Sammelstelle umgewandelt.
Diese Entscheidung ist das Resultat wirtschaftlicher
Überlegungen, die die Schließung der Anlage notwendig
machten. Bald werden Tierkadaver und Schlachtreste nicht
mehr in Rheinland-Pfalz verarbeitet und entsorgt werden
können, was die Frage der ordnungsgemäßen Beseitigung dieser
Abfälle aufwirft. Die Rhein-Zeitung berichtet, dass die
Neuerungen erhebliche Auswirkungen auf lokale Landwirte und
Tierhalter haben könnten.

Die TBA Rivenich an der Mosel hatte bislang für die
ordnungsgemäße Entsorgung von verschiedenen Tierkörpern
gesorgt, darunter landwirtschaftliche Nutztiere, Haustiere und
tierische Abfälle wie Schlachtabfälle und Speisereste. Diese
Entsorgung ist von erheblicher Bedeutung für die
Tierseuchenbekämpfung und die öffentliche
Gesundheitsvorsorge. Die unsachgemäße Beseitigung von
Tierkörpern oder deren Teilen könnte zur Verbreitung
gefährlicher Krankheiten führen. Daher ist es wichtig, dass die

https://www.rhein-zeitung.de/lokales/nahe-zeitung/kadaver-und-schlachtreste-treten-bald-lange-reisen-an_arid-4043447.html


Entsorgung in spezialisierten Betrieben erfolgt. Informationen
von rlp.de stellen klar, dass tote Tiere und bestimmte
tierische Bestandteile aus Schlachtungen in einem Fachbetrieb
beseitigt werden müssen.

Regelungen zur Entsorgung von
Tierkörpern

Mit den bevorstehenden Änderungen in der
Entsorgungslandschaft müssen Grundstückseigentümer auch
darauf achten, wie sie mit toten Haustieren umgehen. Diese
dürfen beispielsweise nicht in der Biotonne oder auf dem
Kompost entsorgt werden. Grundstückseigentümer haben
jedoch die Möglichkeit, tote Haustiere auf ihrem Grundstück zu
vergraben, vorausgesetzt, das Grundstück liegt nicht in einem
Wasserschutzgebiet und der Körper wird mindestens 50 cm tief
vergraben.

Im Falle eines toten Haustieres, das im öffentlichen
Verkehrsraum gefunden wird, liegt die Verantwortung für die
Entsorgung bei der örtlichen Ordnungsbehörde. Dies bedeutet,
dass es nun mehr denn je wichtig ist, die richtigen Schritte zu
unternehmen, um sicherzustellen, dass die Beseitigung der
Tierkörper effizient und gesetzeskonform erfolgt. Angesichts der
Schließung der TBA Rivenich wird es für die Betroffenen
entscheidend sein, sich frühzeitig über die neuen Behandlungs-
und Entsorgungsmethoden zu informieren.

Die Situation bringt sowohl Herausforderungen als auch die
Notwendigkeit mit sich, die bestehenden Verfahren zur
Beseitigung von Tierkörpern zu überdenken. Die Kooperation mit
dem Zweckverband Neckar-Franken könnte somit eine Antwort
auf die entstehenden Fragen und Bedürfnisse darstellen, um die
ordnungsgemäße Entsorgung auch in Zukunft zu gewährleisten.
Es bleibt abzuwarten, wie die betroffenen Parteien – Landwirte,
Tierhalter und Behörden – darauf reagieren und sich an die
neuen Gegebenheiten anpassen werden.
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